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Satzung zur Änderung der Errichtungssatzung der Fachhochschule Lübeck über 
die FHL Professional School 

Vom 28. Mai 2018 
 

NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 44 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der FHL: 30.05.2018 

 

Aufgrund des § 21 Absatz 2 Satz 6 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 68), und des § 3 Absatz 3 der Satzung der Fachhochschule 
Lübeck über ihre Verfassung vom 09. Oktober 2017 (NBl. HS MBWK Schl.-H. S. 96), wird nach 
Beschlussfassung durch den Senat der Fachhochschule Lübeck vom 09. Mai 2018 folgende 
Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
1. Änderung 

 
Die Errichtungssatzung der Fachhochschule Lübeck über die FHL Professional School vom 26. Juni 2014 
(NBl. HS MBW Schl.-H. S. 50) wird wie folgt geändert: 
 

„§ 3 Leitung der FHL Professional School“ wird wie folgt geändert: 

 

 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 „Die Leitung der FHL Professional School hat das nach Geschäftsverteilungsplan des 

Präsidiums zuständige Präsidiumsmitglied inne. Auf Vorschlag der stimmberechtigten 
Mitglieder der FHL Professional School wird aus der Mitte der Mitglieder ein 
stellvertretender Leiter oder eine stellvertretende Leiterin vorbehaltlich der 
Zustimmung des Präsidiums für die Dauer von zwei Jahren vom Präsidium ernannt. 
Wiederernennung ist möglich.“ 

 

„§ 5 Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung“ wird wie folgt geändert: 

 
In Absatz 1 am Ende wird gestrichen: „, § 4“. 

   
„§ 6 Ausschüsse“ wird wie folgt geändert: 

 
 Das Wort „jeweils“ wird durch das Wort „gegebenenfalls“ ersetzt. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Lübeck, 28. Mai 2018 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Henrik Botterweck 

Vizepräsident Studium und Lehre der Fachhochschule Lübeck 


